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Hinweise zur Weitergabe der Checkliste in der Entbindungseinrichtung:

Mit der Entlassung nach der Geburt ist die Mutter/Familie mit ihrem Baby auf sich allein ge-
stellt. Bestimmte Formalitäten müssen erledigt werden, aber auch Fragen, an die vorher
nicht gedacht wurde, können auftauchen. Die Nationale Stillkommission ist der Meinung,
dass ein schriftliches Hilfsangebot für Eltern im Sinne einer Checkliste nützlich ist. Das Team
der Entbindungsabteilungen sollte dieses Hilfsmittel ausarbeiten und bereits während der
Schwangerschaft, spätestens vor der Entlassung der Mutter übergeben. Die Checkliste be-
inhaltet grundlegende Aussagen zum Stillen und erleichtert auch nicht stillenden Müttern die
Erledigung von Formalitäten. Sie hilft der Mutter festzustellen, was sie bereits weiß und in
welchem Bereich sie noch Hilfe/Unterstützung braucht.

Die vorgeschlagenen Fragen sollte sich eine (stillende) Mutter vor der Entlassung beant-
worten können. Dieser Entwurf einer Checkliste kann neben weiteren Informationen zum
Stillen unter
http://www.bfr.bund.de/cms/media.php/113/checkliste_fuer_die_stillende_woechnerin.pdf
aus dem Internet heruntergeladen und entsprechend den gegebenen Bedingungen durch die
jeweilige Entbindungseinrichtung geändert bzw. ergänzt werden!

Stillen und Ernährung

•  Ich kann mein Kind an beiden Brüsten ohne Probleme und in mehreren Stillpositionen
anlegen

•  Ich weiss, dass ich durch richtiges Anlegen wunde Brustwarzen, Milchstau und andere
Probleme vermeide

•  Mein Baby kann beide  Brüste gut erfassen

•  Stillen sollte nicht schmerzhaft sein

•  Ich weiß, wann es Zeit ist, mein Baby zu stillen und kenne die Hungersignale (Schreien
ist ein spätes Hungersignal!)

•  Ich weiß, wie oft ich mein Baby in 24 Stunden stillen sollte (mindestens 8 mal in 24 Stun-
den in den ersten 4 Wochen)

•  Ich weiß, dass mein Baby die Trinkdauer selbst bestimmt (anfangs mindestens 20 Minu-
ten pro Mahlzeit)

•  Ich kenne Möglichkeiten, falls nötig, mein Baby zum Trinken zu bringen, auch wenn es
schläfrig ist (z.B. Aufnehmen, Entkleiden, Windeln)

•  Ich weiß, wie viele volle Windeln mein Baby in den ersten Wochen täglich haben sollte
(mindestens 6 nasse Windeln, mindestens 2 Stuhlwindeln)

•  Ich weiß, wie ich feststellen kann, dass eine Einmalwindel nass ist (ist schwerer)



•  Ich weiß, wieviel mein Baby nach den ersten 14 Tagen pro Woche zunehmen soll (min-
destens 125 g)

•  Ich weiß, dass Flaschensauger, Schnuller (Beruhigungssauger) und Brusthütchen zu
einer Saugverwirrung führen können und kenne andere Möglichkeiten, meinem Baby
Flüssigkeit zu geben, wenn es nötig sein sollte

Beratung und Betreuung – wichtige Termine

•  Ich weiß, wo ich mir Hilfe beim Stillen und im Wochenbett holen kann

•  Ich habe meine Nachsorgehebamme, die mich zu Hause weiter betreut, informiert. Tele-
fonnummer:

•  Ich weiß, dass mir die Hebammenbetreuung zusteht, solange ich stille. Weitere Hilfe
kann ich von Laktationsberaterinnen  IBCLC1 bekommen. Telefonnummer:

•  In unserem Ort gibt es eine Stillgruppe, wo mir stillende Mütter Rat geben können. Tele-
fonnummer:

•  Ich weiß, dass es eine ambulante Kinderkrankenpflegeeinrichtung an meinem Ort gibt,
wo ich mir weitere Hilfen und Rat holen kann. Telefonnummer:

•  Ich weiß, dass bei meinem Kind der Suchtest auf Stoffwechselerkrankungen (Screening-
karte) durchgeführt werden muss (3. Lebenstag) bzw. zu wiederholen ist, wenn mein
Kind bei Entlassung noch nicht 36 Stunden alt ist.

•  Ich weiß, dass zwischen dem 3. und 10. Lebenstag die 2. Vorsorgeuntersuchung (U2)
stattfinden soll. Wenn diese noch nicht ausgeführt ist, melde ich mich hierfür bei meinem/
meiner (Kinder)Arzt/Ärztin an. Telefonnummer:

•  Ich weiß, dass mein Kind täglich Vitamin D und Fluorid bekommen soll. Vitamin K erhält
es nach der Geburt, zur U2 und nochmals zur U3, wenn es gestillt wird.

•  Ich weiß, dass ich mich innerhalb der ersten 6 Wochen nach Entbindung bei meinem/
meiner Frauenarzt/Ärztin melden sollte. Telefonnummer:

Formalitäten

Ich weiß, dass ich mich körperlich schonen muss, damit die Muttermilchmenge nicht zurück-
geht. Weil ich mich auf mein Kind konzentrieren will, kann ich jemanden beauftragen (schrift-
liche Vollmacht), die Behördengänge zu erledigen:

•  Die Geburt des Kindes ist beim zuständigen Standesamt anzumelden. Die Anmeldung
muss innerhalb von 7 Werktagen erfolgen. Bei Unverheirateten gibt es Besonderheiten:
Wenn die Vaterschaftsanerkennung vorliegt (kann schon in der Schwangerschaft beim
zuständigen Jugendamt -kostenlos!- angemeldet werden), berechtigt nach telefonischer
Vereinbarung auch meine Vollmacht zur Abholung der Geburtsurkunde.

•  Ich weiß, bei welcher Krankenkasse mein Kind versichert sein wird. Eine Kopie der Ge-
burtsurkunde schicke ich an diese Krankenkasse.

                                                          
1 International Certified Lactation Consultant



•  Ich weiß, dass ich eine Kopie der Geburtsurkunde an meine Krankenkasse schicken
muss, um das Mutterschaftsgeld zu bekommen. In diesem Brief kann um die Zusendung
eines Antrages für die Krankenversicherung des Kindes gebeten werden, wenn das Kind
bei meiner Krankenversicherung angemeldet wird. Den Antrag schicke ich ausgefüllt zu-
rück an die Kasse.

•  Ich weiß, dass ich einen Antrag auf Erziehungsgeld schon in der Klinik oder beim Stan-
desamt bekommen kann oder ich lasse ihn mir vom zuständigen Amt schicken. Er wird
ausgefüllt an das Amt zurückgeschickt oder mein Partner bringt ihn dorthin (ohne Voll-
macht)

•  Ich weiß, dass ich den Antrag auf staatliches Kindergeld von meinem Arbeitgeber (falls
öffentlicher Dienst) oder vom Arbeitsamt bekomme und ihn ausgefüllt mit einer Kopie der
Geburtsurkunde zurückschicke. Die Zahlung erfolgt auch rückwirkend, wenn ich mich
nicht gleich darum kümmern konnte.

Mitglieder der Nationalen Stillkommission

M. Abou-Dakn, B. Benkert, K. E. Bergmann, R. Bergmann, B. Hahn, W. Hörz, R. Huch, M.
Kersting, G. Meese, H. Przyrembel, M. Scheele, E. Sporleder, S. Springer, K. Vetter, H.-B.
von Stockhausen, M. Uhlemann, A. Wehling,
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